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Diese AGBs sind ein Bestandteil der Rahmenvereinbarung und werden der Kundschaft bei der Abklärung 

ausgehändigt. 
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1. Vertragsparteien und Rechtsgrundlagen 

Der Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) und die Kundschaft gehen mit Unterzeichnung der 

Rahmenvereinbarung ein Auftragsverhältnis ein, wofür diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 

gelten. Soweit in der Rahmenvereinbarung und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts 

Spezielles geregelt ist, gelten die Regelungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR), 

insbesondere die Bestimmungen über den Auftrag (Art. 394 ff. OR). 

2. Rahmenbedingungen  

Der Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) erbringt seine Dienstleistungen im Rahmen der 

Leistungsvereinbarung mit den beteiligten Gemeinden. Die Rahmenbedingungen können während 

der Dauer dieses Vertragsverhältnisses angepasst werden. 

Der ELD unterstützt die Kundschaft mit betreuerischen Dienstleistungen im Sinne der ergänzenden 

Hilfe zu Hause. Vertragliche Pflichten seitens Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) 

3. Vertragliche Seiten seitens Entlastungsdienst Knonaueramt ELD 

a. Erbringung der Dienstleistungen 

Der Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) organisiert und disponiert die vereinbarten 

Dienstleistungen.  

b. Verhalten bei Gefährdung der Kundschaft oder Dritter, bei Unzumutbarkeit und Notfällen 

Der Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) ist keine Blaulichtorganisation. In Notfällen müssen 

entsprechende Organisationen (Ärztephone, 144) kontaktiert werden. Der ELD ist berechtigt, bei 

Unzumutbarkeit einen laufenden oder anstehenden Dienstleistungseinsatz abzubrechen bzw. 

abzusagen. In Betracht kommen etwa fachliche oder medizinische Gründe, Androhung von Gewalt, 

Gewaltausübung, sexuelle Übergriffe, grobe Beschimpfungen, eine gesundheitliche Gefährdung von 

Mitarbeitenden oder mangelhafte Kooperation einer anderen an der Gesamtdienstleistung 

beteiligten Person oder Organisation. 

Gefährdet die Kundschaft sich oder ihr Umfeld, orientiert der ELD die Hausärztin oder den Hausarzt. 

Bei Bedarf die Gemeinde, die Erwachsenenschutzbehörde KESB oder die Polizei. Der ELD orientiert 

die Kundschaft nach Möglichkeit vorgängig darüber. 

c. Datenschutz und Informationspflicht 

Der Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) hält sich an die gesetzlichen Datenschutz- und 

Sicherheitsbestimmungen. Details dazu sind auf der Webseite https://spitexka.ch/datenschutz/ 

publiziert.  

Der ELD und seine Mitarbeitenden achten die Privatsphäre der Kundschaft im Rahmen der 

Datenschutzbestimmungen und verpflichten sich zur Verschwiegenheit. Soweit zur Erfüllung des 

Auftrages erforderlich, dürfen Mitarbeitende Schränke, Schubladen, Kühlschrank etc. öffnen.  

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, die Kommunikation zwischen ELD-Mitarbeitenden und 

Kundschaft auf SMS und Telefon zu beschränken. Von der Nutzung von WhatsApp raten wir ab, da 

dieser Dienst nicht datenschutzkonform ist. 

e. Haftung 

Der Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD)haftet für Schäden, die durch Mitarbeitende vorsätzlich 

oder grobfahrlässig verursacht werden. Jegliche weitere Haftung wird ausgeschlossen. Aus 

Sicherheitsgründen bitten wir unsere Kundinnen und Kunden, Wertsachen wie Schmuck oder 

Bargeld sicher zu verwahren. 

  

https://spitexka.ch/datenschutz/
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f. Geschenke / Spenden 

Der Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) wird finanziell von den Bezirksgemeinden und durch 

Spenden unterstützt. Nur so sind unsere kostengünstigen Tarife möglich. Aus Spenden werden 

ausserdem verschiedene Personal-Anlässe sowie Personalgeschenke finanziert. Die Mitarbeitenden 

des Entlastungsdienstes Knonaueramt (ELD) sind nicht berechtigt, für sich oder andere Personen 

Geschenke oder Geld anzunehmen oder Vorteile zu beanspruchen, die ihnen im Zusammenhang mit 

der beruflichen Tätigkeit angeboten werden. Ausgenommen sind Gelegenheitsgeschenke von sehr 

geringem Wert.  

4. Mitwirkungspflichten der Kundschaft 

Sofern die Mitarbeitenden des Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) nicht Zugang zum 

Wohnungsschlüssel haben, kann eine verschlossene Haustür, bei Verdacht der Kundschaft könnte 

etwas zugestossen sein, fachmännisch und unter Kostenfolge für die Kundschaft, geöffnet werden. 

Kundschaft ist dafür besorgt Haustiere (z.B. Hunde) für die Einsatzzeit in einen separaten Raum zu 

bringen. Der Kundschaft ist es untersagt während eines Einsatzes in der Wohnung zu rauchen. 

5. Tarife und Rechnungsstellung 

Der Preis für die Dienstleistungen des Entlastungsdienstes Knonaueramt (ELD) richtet sich nach den 

Tarifen, die integrierter Bestandteil dieser Vereinbarung sind. Über Preisanpassungen wird vorgängig 

informiert. Diese werden auch auf der Webseite www.spitexka.ch kommuniziert. 

Der ELD stellt sämtliche Dienstleistungen, administrative Arbeiten, Abklärungen bei Dritten, Zeit und 

Auslagen für Einkäufe, Fahrspesen etc. in Rechnung. Für Fahrten im Auftrag der Kundschaft werden 

Zeit und Kilometer in Rechnung gestellt. Die 

Vereinbarte Einsätze, müssen spätestens zwei Arbeitstage vor dem Einsatz abgesagt werden. 

Spätere Absagen werden mit einer Umtriebs-Entschädigung gemäss Tarif verrechnet.  Die Absage 

eines Einsatzes erfolgt durch baldmöglichste Mitteilung des Kunden an die zuständigen 

Mitarbeitenden. Einsätze, die weniger als 24 h im Voraus abgesagt werden, werden als erbracht 

verrechnet. Ausnahmeregelungen gelten bei einem Spitaleintritt und bei einem Todesfall.  

Rechnungsstellung erfolgt monatlich mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen. 

6. Beendigung der Rahmenvereinbarung 

Die Kundschaft und in begründeten Fällen der Entlastungsdienst Knonaueramt (ELD) haben das 

Recht, das Vertragsverhältnis im Sinne von Art. 404 OR jederzeit aufzulösen. Bei Unzumutbarkeit 

oder bei unvorhergesehenem Spital- oder Pflegeheimeinritt ist beidseitig eine fristlose Auflösung 

möglich.  

7. Streitbeilegung und Gerichtsstand 

Alle Mitarbeitenden des Entlastungsdienstes Knonaueramt (ELD) nehmen Beanstandungen der 

Kundschaft entgegen und leiten diese an die vorgesetzte Stelle weiter. Diese bemüht sich, bei Bedarf 

unter Einbezug der Geschäftsstelle oder des Vorstandes, um eine gütliche Lösung.  

Für Beanstandungen in schriftlicher Form befindet sich auf der Webseite www.spitexka.ch ein 

entsprechendes Formular. 

Für gerichtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das ordentliche Gericht am Sitz von Spitex 

Knonaueramt zuständig. 

 

Affoltern am Albis 01.01.2026 

Spitex Knonaueramt,  

Werkstrasse 1,  

8910 Affoltern am Albis    

044 762 50 40       www.spitexka.ch 

http://www.spitexka.ch/
http://www.spitexka.ch/

